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Kapitel 15 020

Kapitel Ist-Betrag Reste 2014 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2013 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

15 020 Allgemeine Bewilligungen

A u s g a b e n

Personalausgaben
5 (12) Planstellen/Stellen des Einzelplans sind kw - 1,5 v.H. Stelleneinspa-
rung ab 2010 - davon 0 (7) ab 01.01.2014, 5 (5) ab 01.01.2015.

441 01 841 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord-
nung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413 218,98 — 413 218,98
382 600,00 — 382 600,00

30 618,98 — 30 618,98
Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 443 01 12 480,55

aus Kapitel 15 240 Titel 441 01 4 654,67
aus Kapitel 15 260 Titel 453 01 11 000,00
aus Kapitel 15 900 Titel 446 02 13 025,00
aus Kapitel 15 900 Titel 446 03 1 100,00
aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 112 900,58
an Kapitel 15 900 Titel 443 01 27 354,11
an Kapitel 15 900 Titel 446 01 82 038,61
an Kapitel 15 240 Titel 441 65 15 149,10

30 618,98

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord-
nung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

441 03 841 Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten. . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

441 04 841 Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch-
nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam-
tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

441 05 841 Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah-
me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin-
nen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

453 01 011 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . 4 950,60 — 4 950,60
12 700,00 — 12 700,00

-7 749,40 — -7 749,40
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 7 749,40

462 16 881 Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauscha-
ler Stelleneinsparung von 1,5 v.H. ab 2010. . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

529 10 011 Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums. . . . . . . . . . . . . . . . .

268,03 — 268,03
900,00 — 900,00

-631,97 — -631,97
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 631,97

529 20 011 Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun-
gen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin-
dertenvertretung als verausgabt.

692,80 — 692,80
2 000,00 — 2 000,00

-1 307,20 — -1 307,20
Vermerke: an Titel 546 00 290,24

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 016,96

546 00 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz -
KSVG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Titel kann aus allen Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 des Einzelplans
15 verstärkt werden.

290,24 — 290,24
— — —

290,24 — 290,24
Vermerke: aus Titel 529 20 290,24

547 59 861 Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-
gesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —
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549 10 881 Minderausgabe bei den sächlichen Verwaltungsausga-
ben des Einzelplans 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
-918 000,00 — -918 000,00

918 000,00 — 918 000,00
Vermerke: aus Kapitel 15 010 Titel 511 01 321 943,23

aus Kapitel 15 010 Titel 517 04 93 429,57
aus Kapitel 15 010 Titel 519 03 103 744,20
aus Kapitel 15 010 Titel 526 01 105 239,64
aus Kapitel 15 010 Titel 531 10 194 757,64
aus Kapitel 15 010 Titel 547 30 98 885,72

918 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

972 20 881 Globale Minderausgabe zum anteiligen Ausgleich des
Haushaltsplans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen
erfolgen.

— — —
-6 208 000,00 — -6 208 000,00

6 208 000,00 — 6 208 000,00
Vermerke: aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 3 525 426,79

aus Kapitel 15 080 Titel 684 71 1 841 425,78
aus Kapitel 15 080 Titel 684 81 841 147,43

6 208 000,00

972 30 881 Globale Minderausgabe zum Ausgleich für den Verzicht
auf zu erwirtschaftende kw-Vermerke. . . . . . . . . . . . .
Die Erwirtschaftung der Minderausgaben kann bei allen Hauptgruppen
erfolgen.

— — —
-300 000,00 — -300 000,00

300 000,00 — 300 000,00
Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 684 81 300 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 71
Kofinanzierung von Zuschüssen im Rahmen des Gemein-
schaftsprogramms mit der EU zur Unterstützung der wirt-
schaftlichen und sozialen Umstellung der Gebiete mit
Strukturproblemen - Ziel 2 (EFRE) Landesanteil

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der
Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81
sowie TG 82 und 15 260 TG 71 geleistet werden.

2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der
Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81
sowie TG 82 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen
werden.

3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle

des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind
(§ 35 Abs. 2 LHO) .

5 532 825,47 — 5 532 825,47
— — —

5 532 825,47 — 5 532 825,47

547 71 693 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . 1 099 747,38 — 1 099 747,38
— — —

1 099 747,38 — 1 099 747,38
Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 686 75 1 099 747,38

633 71 693 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 2 539 210,19 — 2 539 210,19
— — —

2 539 210,19 — 2 539 210,19
Vermerke: aus Kapitel 15 035 Titel 686 62 2 074 849,56

aus Kapitel 15 044 Titel 686 90 464 360,63

686 71 693 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 71 693 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 71 693 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . 1 893 867,90 — 1 893 867,90
— — —

1 893 867,90 — 1 893 867,90
Vermerke: aus Kapitel 15 080 Titel 893 75 1 893 867,90
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Titelgruppe 72
Kofinanzierung der gemeinschaftlich mit der EU aus dem
Europäischen Sozialfonds geförderten Maßnahmen (Lan-
desanteil)

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei allen Titeln der
Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81
sowie TG 82 und 15 260 TG 71 geleistet werden.

2. Nicht ausgenutzte Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln der
Kapitel 15 035, 15 044 TG 90, 15 070 TG 80, 15 080 TG 75, TG 81
sowie 82 und 15 260 TG 71 dürfen hier in Anspruch genommen wer-
den.

3. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle

des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind
(§ 35 Abs. 2 LHO).

— — —
— — —

— — —

547 72 253 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

633 72 253 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . — — —
— — —

— — —

686 72 253 Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

883 72 253 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 72 253 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . — — —
— — —

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 15 020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 952 246,12 — 5 952 246,12
-7 027 800,00 — -7 027 800,00

12 980 046,12 — 12 980 046,12

Mehrausgaben 12 980 046,12
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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